
Allgemeiner Hinweis

Einleitung von Ordnungsgeldverfahren für das
Geschäftsjahr mit dem Bilanzstichtag 31. Dezember
2024

Das Bundesamt für Justiz wird in Abstimmung mit dem Bundesministerium der Justiz und für

Verbraucherschutz gegen Unternehmen, deren gesetzliche Frist zur Offenlegung von

Rechnungslegungsunterlagen für das Geschäftsjahr mit dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 am 31.

Dezember 2025 endet, vor Mitte März 2026 kein Ordnungsgeldverfahren nach § (Paragraph) 335 des

Handelsgesetzbuchs einleiten. Es handelt sich um eine letztmalige Verschiebung. Damit sollen letztmals

angesichts der anhaltenden Nachwirkungen der Ausnahmesituation der COVID-19 (Coronavirus Disease

2019)-Pandemie die Belange der Beteiligten angemessen berücksichtigt werden.

Wie können wir Ihnen weiterhelfen?

Offenlegung

Bestimmte Unternehmen - insbesondere

Kapitalgesellschaften - sind neben der Aufstellung

des Jahresabschlusses auch zu dessen

Veröffentlichung oder Hinterlegung verpflichtet. Das

Bundesamt für Justiz nimmt die Aufgabe wahr,

Ordnungsgeldverfahren gegen jene Unternehmen

durchzuführen, die ihre Pflicht zur Offenlegung nicht

oder nicht rechtzeitig erfüllen.

Inhalts- und

Formverstöße

Das Bundesamt für Justiz verfolgt und ahndet nach 

 334 Absatz 1 des Handelsgesetzbuches

( ) bußgeldbewehrte

Pflichtverstöße gegen handelsrechtliche Vorschriften

über Form und Inhalt eines Jahres- oder

Konzernabschlusses bestimmter Unternehmen,

insbesondere von Kapitalgesellschaften, offenen

Handelsgesellschaften sowie

Kommanditgesellschaften im Sinne des 

264a Absatz 1 .

§

(Paragraph)

HGB (Handelsgesetzbuch)

§ (Paragraph)

HGB (Handelsgesetzbuch)




